
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/9/18 99/07/0104
 JUSLINE Entscheidung
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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §138;

Rechtssatz

Ein aufrechtes Bestandsverhältnis stellt keine Voraussetzung für einen Auftrag iSd § 138 WRG 1959 dar. Dies gilt

sinngemäß auch für die (bereits vor Erö9nung des Konkurses erfolgte) Einstellung der unternehmerischen Tätigkeit

durch den Verpflichteten (Gemeinschuldnerin).
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